
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

16
1 

21
8

A
1

��&��
���
�����
(11) EP 2 161 218 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
10.03.2010 Patentblatt 2010/10

(21) Anmeldenummer: 09007504.5

(22) Anmeldetag: 06.06.2009

(51) Int Cl.:
B65D 85/86 (2006.01) B65D 5/50 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 27.08.2008 DE 102008039913

(71) Anmelder: Berker GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle (DE)

(72) Erfinder:  
• Ruf, Michael

58513 Lüdenscheid (DE)
• Koch, Ralf

58511 Lüdenscheid (DE)
• Eich, Wolfgang

57482 Wenden (DE)

(54) Verpackungsanordnung für Gerätekomponenten

(57) Es wird eine, für mehrere aus verschiedenen
Gerätekomponenten (3,5) bestehende Geräte vorgese-
hene Verpackungsanordnung mit einer aus gefaltetem
Flachmaterial hergestellten Verpackungsschachtel (1)
vorgeschlagen, welche zumindest einen Innenraum (2)
aufweist und wobei im Innenraum zumindest eine gerä-
tespezifisch ausgebildete Einlage (4,6) vorhanden ist. Zu
dem Zweck, eine Verpackungsanordnung zu schaffen,
welche es ermöglicht, auf einfache Art und Weise meh-
rere Gerätekomponenten eines Gerätes gemeinsam in
einer Verpackungsschachtel unterzubringen, wobei jede
Gerätekomponente des betreffenden Gerätes auf einfa-
che Art und Weise bedarfsgerecht, das heißt zum jewei-
ligen Einsatzzeitpunkt lagegerecht aus der Verpak-
kungsschachtel bzw. der zugehörigen Einlage entnom-
men werden kann, ohne dass dadurch die lagegerechte,
geschützte Anordnung der noch nicht benötigten Gerä-
tekomponenten aufgehoben wird, ist im Innenraum der
Verpackungsschachtel zumindest eine spezifisch für die
Aufnahme von ersten Gerätekomponenten ausgebildete
erste Einlage und zumindest eine spezifisch für die Auf-
nahme von zweiten Gerätekomponenten ausgebildete
zweite Einlage vorhanden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht von einer ge-
mäß Oberbegriff des Hauptanspruches konzipierten Ver-
packungsanordnung, insbesondere für elektrische In-
stallationsgeräte aus.
[0002] Derartige Verpackungsanordnungen dienen
üblicherweise zur Aufnahme von zu transportierenden
Geräten, wobei eine solche Verpackungsanordnung zu-
meist zur Aufnahme mehrerer solcher Geräte vorgese-
hen ist. Solche Verpackungsanordnungen sind dabei oft-
mals derart aufgebaut, so dass die Geräte vor Beschä-
digungen geschützt aufgenommen und zur Entnahme
lagegerecht angeordnet sind. Zu diesem Zweck sind im
Innenraum solcher Verpackungsanordnungen bzw. Ver-
packungsschachteln oftmals gerätespezifisch ausgebil-
dete Einlagen vorhanden. Insbesondere bei elektrischen
Installationsgeräten besteht oftmals der Bedarf, dass
verschiedene Gerätekomponenten eines Gerätes ge-
meinsam in einer Verpackungsanordnung derart plat-
ziert sind, so dass auf einfache Art und Weise auch eine
komfortable, lagegerechte Entnahme der elektrischen
Geräte bzw. Gerätekomponenten aus der Verpackungs-
schachtel gewährleistet ist.
[0003] Durch die DE 34 44 903 C2 ist eine dem Ober-
begriff des Hauptanspruches entsprechende Verpak-
kungsanordnung bekannt geworden. Diese Verpak-
kungsanordnung ist dazu vorgesehen, mehrere elektri-
sche Installationsgeräte aufzunehmen, die jeweils aus
zwei verschiedenen Gerätekomponenten bestehen. Da-
bei sind die beiden Gerätekomponenten aneinander be-
festigt in einer einzigen Verpackungsschachtel angeord-
net. Eine derartige Anordnung führt jedoch dazu, dass
immer beide Gerätekomponenten des elektrischen In-
stallationsgerätes gemeinsam aus der Verpackungs-
schachtel entnommen und dann zum Zwecke von Instal-
lationsarbeiten voneinander getrennt werden müssen,
wodurch dann die vormals geschützte und lagegerechte
Anordnung aufgehoben wird. Oftmals wird aber bei In-
stallationsarbeiten erst nur die eine der beiden Geräte-
komponenten des elektrischen Installationsgerätes be-
nötigt, so dass die andere Gerätekomponente vorerst für
einen bestimmten Zeitraum noch ungenutzt aufgehoben
werden muss, wodurch es zu Beschädigungen an diesen
Gerätekomponenten bzw. zum Verlust dieser Geräte-
komponenten kommen kann.
[0004] Durch die DE 10 2006 029 054 A1 und die DE
10 2004 020 526 A1 sind außerdem Verpackungsanord-
nungen bekannt geworden, welche jeweils aus gefalte-
tem Flachmaterial hergestellt sind und welche jeweils zu-
mindest einen Innenraum aufweisen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zugrunde, eine Verpackungsanordnung zu
schaffen, welche es ermöglicht, auf einfache Art und Wei-
se mehrere Gerätekomponenten eines Gerätes gemein-
sam in einer Verpackungsschachtel unterzubringen, wo-
bei jede Gerätekomponente des betreffenden Gerätes
auf einfache Art und Weise bedarfsgerecht, das heißt

zum jeweiligen Einsatzzeitpunkt lagegerecht aus der
Verpackungsschachtel bzw. der zugehörigen Einlage
entnommen werden kann, ohne dass dadurch die lage-
gerechte, geschützte Anordnung der noch nicht benötig-
ten Gerätekomponenten aufgehoben wird.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
im Hauptanspruch angegebenen Merkmale gelöst.
[0007] Bei einer solchen Ausbildung ist besonders vor-
teilhaft, dass im Innenraum der Verpackungsschachtel
zumindest eine spezifisch für die Aufnahme von ersten
Gerätekomponenten ausgebildete erste Einlage und zu-
mindest eine spezifisch für die Aufnahme von zweiten
Gerätekomponenten ausgebildete zweite Einlage vor-
handen ist und somit die geschützte, gerätekomponen-
tenspezifische Anordnung innerhalb der ersten Einlage
und innerhalb der zweiten Einlage bis zum konkreten Ein-
satzzeitpunkt erhalten bleibt. Beschädigungen an den
Gerätekomponenten bzw. deren Verlust sind somit wir-
kungsvoll verhindert.
[0008] Des weiteren ist besonders vorteilhaft, wenn
die erste Einlage und die zweite Einlage die ersten Ge-
rätekomponenten und die zweiten Gerätekomponenten
derart aufnehmen, so dass diese in einer ersten Zuord-
nung lose aufeinander liegend und in einer zweiten Zu-
ordnung aneinander befestigt im Innenraum der Verpak-
kungsschachtel geschützt und lagegerecht angeordnet
sind, so dass mehrere Möglichkeiten für eine geordnete
Entnahme der beiden Gerätekomponenten geschaffen
sind.
[0009] Befinden sich die beiden Gerätekomponenten
in der lose aufeinander liegenden ersten Zuordnung kön-
nen die ersten Gerätekomponenten über die erste Ein-
lage bei Beibehaltung der lagegerechten Anordnung aus
der Verpackungsschachtel entnommen werden. Nun ist
es möglich, die benötigte Anzahl von zweiten Geräte-
komponenten aus dem Innenraum der Verpackungs-
schachtel zu entnehmen und diese als erstes Zeit- bzw.
Bedarfsgerecht ihrem Einsatz (Installationsarbeiten) zu-
zuführen. Die nicht benötigten zweiten Gerätekompo-
nenten verbleiben über ihre zweite Einlage solange in
ihrer geschützten, lagegerechten Anordnung im Innen-
raum der Verpackungsschachtel, bis auch diese zur Aus-
führung von Installationsarbeiten benötigt werden. Noch
nicht benötigte erste Gerätekomponenten können über
die erste Einlage auf einfache Art und Weise bei Beibe-
haltung der lagegerechten Anordnung wieder in den In-
nenraum der Verpackungsschachtel zurückgelegt wer-
den, bis diese zur Vollendung der schon mit den zweiten
Gerätekomponenten begonnenen Installationsarbeiten
benötigt werden.
[0010] Zudem besteht die Möglichkeit, wenn die erste
Einlage und die zweite Einlage die ersten Gerätekompo-
nenten und die zweiten Gerätekomponenten derart auf-
nehmen, so dass sich diese in der aneinander befestig-
ten zweiten Zuordnung befinden, das alle ersten Gerä-
tekomponenten und zweiten Gerätekomponenten an der
ersten Einlage gehalten, über diese gemeinschaftlich
aus der Verpackungsschachtel entnommen werden kön-
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nen. So können die beiden Gerätekomponenten der je-
weiligen Geräte gemeinsam der vorgesehenen Verwen-
dung (Installationsarbeiten, Verkauf usw.) zugeführt wer-
den. Noch nicht benötigte Geräteeinheiten bzw. Geräte-
komponenten können in die zweite Einlage und/oder
über die erste Einlage auf einfache Art und Weise ge-
ordnet zurückgelegt werden und so lange geschützt und
lagegerecht angeordnet im Innenraum der Verpackungs-
schachtel verbleiben, bis auch diese benötigt werden.
Auch wenn nur erste Gerätekomponenten noch nicht be-
nötigt werden, können diese nach der Entnahme der
zweiten Gerätekomponenten über die erste Einlage la-
gegerecht angeordnet wieder in den Innenraum der Ver-
packungsschachtel zurückgelegt werden.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Gegenstandes sind in den Unteransprü-
chen angegeben. Anhand eines Ausführungsbeispiels
sei die Erfindung im Prinzip näher erläutert, dabei zeigt:

Fig. 1: prinziphaft eine solche Verpackungsanord-
nung räumlich in Explosionsdarstellung;

Fig. 2: prinziphaft einen Vollschnitt entsprechend Li-
nie A - A durch eine gemäß Figur 1 ausgebil-
dete Verpackungsanordnung, wobei sich die
beiden Gerätekomponenten in ihrer lose auf-
einanderliegenden ersten Zuordnung befin-
den;

Fig. 3: prinziphaft einen Vollschnitt entsprechend Li-
nie A - A durch eine gemäß Figur 1 ausgebil-
dete Verpackungsanordnung, wobei sich die
beiden Gerätekomponenten in ihrer aneinan-
der befestigten zweiten Zuordnung befinden;

Fig. 4: prinziphaft die beiden Gerätekomponenten der
Geräte in ihrer aneinander befestigten zweiten
Zuordnung, wobei diese aus der Verpackungs-
schachtel entnommen und an der ersten Ein-
lage gehalten sind und wobei ein vereinzeltes
Gerät (Geräteeinheit) aus der ersten Einlage
herausgelöst ist.

Fig.5: prinziphaft die beiden Gerätekomponenten der
Geräte in ihrer aneinander befestigten zweiten
Zuordnung, wobei diese aus der Verpackungs-
schachtel entnommen und an der ersten Ein-
lage gehalten sind und wobei ein vereinzeltes
Gerät (Geräteeinheit) aus der ersten Einlage
herausgelöst ist und wobei die erste Einlage
eine Lasche zur Kennzeichnung aufweist.

[0012] Wie aus den Figuren hervorgeht, weist eine sol-
che Verpackungsanordnung zur Aufnahme von elektri-
schen Installationsgeräten eine Verpackungsschachtel
1 auf, welche aus gefaltetem Flachmaterial hergestellt
ist. Das verwendete Flachmaterial besteht dabei vorteil-
hafterweise aus Karton. Die Verpackungsschachtel 1

weist einen Innenraum 2 auf, wobei in den Innenraum 2
der Verpackungsschachtel 1 eine spezifisch für die Auf-
nahme der ersten Gerätekomponenten 3 ausgebildete
erste Einlage 4 und eine spezifisch für die Aufnahme der
zweiten Gerätekomponenten 5 ausgebildete zweite Ein-
lage 6 eingelegt werden kann. Die erste Einlage 4 und
die zweite Einlage 6 bestehen ebenfalls aus gefaltetem
Flachmaterial, wobei auch dieses Flachmaterial aus Kar-
ton hergestellt ist.
[0013] Wie des weiteren aus den Figuren hervorgeht,
nimmt die erste Einlage 4 die ersten Gerätekomponenten
3 und nimmt die zweite Einlage 6 die zweiten Geräte-
komponenten 5 derart auf, so dass diese in einer ersten
Zuordnung lose aufeinander liegend und in einer zweiten
Zuordnung aneinander befestigt im Innenraum 2 der Ver-
packungsschachtel 1 angeordnet sein können. Bei der
lose aufeinander liegenden ersten Zuordnung, liegen die
als Steckdosenzentralstücke ausgebildeten ersten Ge-
rätekomponenten 3 mit ihrer Unterseite jeweils auf den
beiden Erdungsbügeln der zugeordneten, als Steckdo-
seneinsätze ausgebildeten zweiten Gerätekomponen-
ten 5 auf. In der aneinander befestigten zweiten Zuord-
nung tauchen die Erdungsbügel der Steckdoseneinsätze
hingegen in die zugehörigen Ausnehmungen der Steck-
dosenzentralstücke ein und halten somit die ersten Ge-
rätekomponenten 3 an den zweiten Gerätekomponenten
5 fest. Somit sind vorteilhafterweise zwei Möglichkeiten
für eine geordnete Entnahme der beiden Gerätekompo-
nenten 3, 5 geschaffen. Befinden sich die beiden Gerä-
tekomponenten 3, 5 in der lose aufeinander liegenden
ersten Zuordnung, können die ersten Gerätekomponen-
ten 3 über die erste Einlage 4 bei Beibehaltung der la-
gegerechten Anordnung aus der Verpackungsschachtel
1 entnommen werden. Nun ist es möglich, die benötigte
Anzahl von zweiten Gerätekomponenten 5 aus dem In-
nenraum 2 der Verpackungsschachtel zu entnehmen
und diese als erstes Zeit- bzw. Bedarfsgerecht ihrem Ein-
satz (Installationsarbeiten) zuzuführen. Die nicht benö-
tigten zweiten Gerätekomponenten 5 verbleiben über ih-
re zweite Einlage 6 solange in ihrer geschützten, lage-
gerechten Anordnung im Innenraum 2 der Verpackungs-
schachtel 1, bis auch diese zur Ausführung von Installa-
tionsarbeiten benötigt werden. Noch nicht benötigte er-
ste Gerätekomponenten 3 können über die erste Einlage
4 auf einfache Art und Weise bei Beibehaltung der lage-
gerechten Anordnung wieder in den Innenraum 2 der
Verpackungsschachtel 1 zurückgelegt werden, bis diese
zur Vollendung der schon mit den zweiten Gerätekom-
ponenten 5 begonnenen Installationsarbeiten benötigt
werden.
[0014] Zudem besteht die Möglichkeit, wenn die erste
Einlage 4 und die zweite Einlage 6 die ersten Geräte-
komponenten 3 und die zweiten Gerätekomponenten 5
derart aufnehmen, so dass sich diese in der aneinander
befestigten zweiten Zuordnung befinden, das alle ersten
Gerätekomponenten 3 und zweiten Gerätekomponenten
5 an der ersten Einlage 4 gehalten über diese gemein-
schaftlich aus der Verpackungsschachtel 1 entnommen
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werden können, so dass sich alle Gerätekomponenten
3, 5 bzw. Geräteeinheiten außerhalb des Innenraums 2
der Verpackungsschachtel 1 befinden. So können die
beiden Gerätekomponenten 3, 5 der jeweiligen Geräte
bzw. Geräteeinheiten gemeinsam der vorgesehenen
Verwendung (Installationsarbeiten, Verkauf usw.) zuge-
führt werden. Noch nicht benötigte Geräteeinheiten bzw.
Gerätekomponenten 3, 5 können auf einfache Art und
Weise über die erste Einlage 4 bei Beibehaltung der la-
gegerechten Anordnung wieder zurückgelegt werden
und so lange geschützt und lagegerecht angeordnet im
Innenraum 2 der Verpackungsschachtel 1 verbleiben, bis
auch diese benötigt werden. Auch wenn nur erste Gerä-
tekomponenten 3 noch nicht benötigt werden, können
diese nach der Entnahme der zweiten Gerätekomponen-
ten 5 über die erste Einlage 4 lagegerecht angeordnet
wieder in den Innenraum 2 der Verpackungsschachtel 1
zurückgelegt werden.
[0015] Wie insbesondere aus Figur 1 hervorgeht, sind
zehn erste Gerätekomponenten 3 und zehn zweite Ge-
rätekomponenten 5 im Innenraum 2 der Verpackungs-
schachtel 1 untergebracht. Dabei sind je fünf erste Ge-
rätekomponenten 3 und fünf zweite Gerätekomponenten
5 in zwei Reihen angeordnet. Als erstes wird die zweite
Einlage 6 mit den zehn daran gehaltenen zweiten Gerä-
tekomponenten 5 in den Innenraum 2 der Verpackungs-
schachtel 1 gelegt. Dann wird die erste Einlage 4 mit den
zehn daran gehaltenen ersten Gerätekomponenten 3 in
den Innenraum 2 der Verpackungsschachtel 1 gelegt, so
dass die ersten Gerätekomponenten 3 auf den zweiten
Gerätekomponenten 5 zur Anlage kommen. Dabei ist die
erste Zuordnung geschaffen, wobei die erste Geräte-
komponenten 3 lose auf den zweiten Gerätekomponen-
ten 5 zur Anlage kommen, weil die als Steckdosenzen-
tralstücke ausgebildeten ersten Gerätekomponenten 3
mit ihrer Unterseite jeweils auf den beiden Erdungsbü-
geln der zugeordneten, als Steckdoseneinsätze ausge-
bildeten zweiten Gerätekomponenten 5 zur Anlage kom-
men. Danach werden die Staubschutzlaschen 9 einge-
klappt und der Deckel 10 geschlossen. Diese erste Zu-
ordnung ist ebenfalls deutlich in der Figur 2 dargestellt.
[0016] Damit eine definierte Anordnung der beiden
Gerätekomponenten 3, 5 in der ersten Zuordnung und
in einer zweiten Zuordnung auf einfache Art und Weise
möglich ist, weist die erste Einlage 4 erste Führungsele-
mente zur lagegerechten Aufnahme der ersten Geräte-
komponenten 3, und weist die zweite Einlage 6 zweite
Führungselemente zur lagegerechten Aufnahme der
zweiten Gerätekomponenten 5 auf.
[0017] Wie insbesondere aus Figur 3 und 4 hervor-
geht, können, wie bereits vorstehend beschrieben, die
beiden Gerätekomponenten 3, 5 auch in eine zweite Zu-
ordnung gebracht werden, wobei die ersten Gerätekom-
ponenten 3 unter Zwischenschaltung der ersten Einlage
4 an den zweiten Gerätekomponenten 5 befestigt sind,
so dass zehn Geräteeinheiten entstehen. Um die zweite
Zuordnung zu erreichen, werden die ersten Gerätekom-
ponenten 3 einfach derart niedergedrückt, so dass die

Erdungsbügel der als Steckdoseneinsätze ausgebilde-
ten zweiten Gerätekomponenten 5 in die zugehörigen
Ausnehmungen der Steckdosenzentralstücke eintau-
chen und somit die ersten Gerätekomponenten 3 an den
zweiten Gerätekomponenten 5 befestigt sind.
[0018] Wie insbesondere aus Figur 4 und 5 hervor-
geht, können die, jeweils aus einer ersten Gerätekom-
ponente 3 und einer zweiten Gerätekomponente 5 be-
stehenden zehn Geräteeinheiten zur Vereinzelung aus
der ersten Einlage 4 herausgelöst werden. Damit ein Her-
auslösen auf besonders einfache Art und Weise möglich
ist, ist die erste Einlage 4 mit entsprechend angeordneten
Trennperforationen 11 versehen. Zur einfachen Identifi-
kation der vorliegenden Geräte ist die erste Einlage 4,
wie insbesondere aus Figur 5 hervorgeht, mit einer ge-
rätespezifischen Kennzeichnung 12 versehen. Damit die
Kennzeichnung 12 erst dann vom Benutzer zur Kenntnis
genommen werden kann, wenn sich die aus einer ersten
Gerätekomponente 3 und einer zweiten Gerätekompo-
nente 5 bestehenden Geräteeinheiten außerhalb der
Verpackungsschachtel 1 befinden, ist die Kennzeich-
nung 12 jeweils den ersten Gerätekomponenten 3 zuge-
ordnet auf eine angeformte Lasche 13 der ersten Einlage
4 aufgedruckt. Die Lasche 13 steckt, wenn sich die bei-
den Gerätekomponenten 3, 5, im Innenraum 2 der Ver-
packungsschachtel 1 befinden zwischen der Innenwan-
dung der Verpackungsschachtel 1 und der zweiten Ein-
lage 6.

Patentansprüche

1. Verpackungsanordnung für mehrere aus verschie-
denen Gerätekomponenten bestehende Geräte mit
einer aus gefaltetem Flachmaterial hergestellten
Verpackungsschachtel, welche zumindest einen In-
nenraum aufweist, wobei im Innenraum zumindest
eine gerätespezifisch ausgebildete Einlage vorhan-
den ist, dadurch gekennzeichnet, dass im Innen-
raum (2) der Verpakkungsschachtel (1) zumindest
eine spezifisch für die Aufnahme von ersten Gerä-
tekomponenten (3) ausgebildete erste Einlage (4)
und zumindest eine spezifisch für die Aufnahme von
zweiten Gerätekomponenten (5) ausgebildete zwei-
te Einlage (6) vorhanden ist.

2. Verpackungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Einlage (4) und/
oder die zweite Einlage (6) aus Flachmaterial her-
gestellt sind.

3. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Flachmaterial aus Karton besteht.

4. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Flachmaterial aus Pappe besteht.
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5. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Flachmaterial aus Kunststoff besteht.

6. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Einlage (4) die ersten Gerätekomponenten (3), und
dass die zweite Einlage (6) die zweiten Gerätekom-
ponenten (5) derart aufnehmen, so dass diese in ei-
ner ersten Zuordnung lose aufeinander liegend und
in einer zweiten Zuordnung aneinander befestigt im
Innenraum (2) der Verpackungsschachtel (1) ange-
ordnet sind.

7. Verpackungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass wenn sich die ersten Gerä-
tekomponenten (3) und die zweiten Gerätekompo-
nenten (5) in der aneinander befestigten zweiten Zu-
ordnung befinden, die ersten Gerätekomponenten
(3) und die zweiten Gerätekomponenten (5) jeweils
eine Geräteeinheit bilden, die derart an der ersten
Einlage (4) gehalten ist, so dass über die erste Ein-
lage (4) eine gemeinschaftliche Entnahme aller Ge-
rätekomponenten (3, 5) aus dem Innenraum (2) der
Verpackungsschachtel (1) gewährleistet ist.

8. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Einlage (4) erste Führungselemente zur lagegerech-
ten Aufnahme der ersten Gerätekomponenten (3),
und dass die zweite Einlage (6) zweite Führungsele-
mente zur lagegerechten Aufnahme der zweiten Ge-
rätekomponenten (5 ) aufweist.

9. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ver-
einzelung von aus einer ersten Gerätekomponente
(3) und einer zweiten Gerätekomponente (5) beste-
henden Geräteeinheiten die erste Einlage (4) mit
Trennperforationen (11) versehen ist.

10. Verpackungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Einlage (4) in Zuordnung der daran gehaltenen er-
sten Gerätekomponenten (3) mit zumindest einer
gerätespezifischen Kennzeichnung (12) versehen
ist.

11. Verpackungsanordnung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die gerätespezifi-
sche Kennzeichnung (12) auf eine an die erste Ein-
lage (4) angeformte Lasche (13) aufgebracht ist.
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